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 ANTRAG Nr. 2010/KT/ 

 KREISTAG   M Ä R K I S C H - O D E R L A N D 
 

 
Einreicher:  Fraktion Grüne/B90-Pro Zukunft öffentlich 

     

 

 

 

Beratungsfolge: 

Datum Gremium Abstimmungsergebnis 

  Ja Nein Enthaltung 

   

   

27.10.2010 Kreistag  

 

 

Thema: Erarbeitung einer Gehölzschutzverordnung des Landkreises  
 

Finanz. Auswirkungen   

Ergebnishaushalt Aufwendungen  € 
 Kostenträger/Sachkonto  

   

    

    

   

Keine Deckung nötig Haushalt wird planmäßig 

bewirtschaftet 

 

   

   

 Amtsleiterin Kämmerei  

   

 Datum/ Unterschrift  

   

   

 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beauftragt den Landrat, die seit dem 28.August 2009 im Entwurf 

vorliegende Gehölzschutzverordnung des Landkreises MOL – GehSchVMOL den 

Ausschüssen des Kreistage zur Befassung vorzulegen. 

   
14.10.2010 

   _________________ 

   Datum / Unterschrift 
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Sachverhalt: 

Die Brandenburgische Landesbaumschutzverordnung wird zum Jahresende 2010 

endgültig auslaufen. Eine Reihe von Gemeinden in Märkisch Oderland haben je eigene 

Satzungen erlassen. Andere Kommunen haben das nicht getan. Für den Gehölzschutz in 

solche Kommunen wäre eine Gehölzschutzverordnung des Landkreises sehr 

wünschenswert. 

 

Auch wenn ein allgemeiner Schutz von Natur- und Landschaft durch das 

Brandenburgische Naturschutzgesetz vorgegeben ist, so könnte doch eine 

Gehölzschutzverordnung des Landkreises, dort wo keine kommunale Satzung besteht, 

die regionalen Besonderheiten differenziert abbilden. 

(siehe auch die Antwort der Ministerin auf eine mündliche Anfrage des MdL Michael 

Jungclaus im Anhang) 

 

Der Entwurf einer Gehölzschutzsatzung des Landkreises wurde bereits im August 2009 

dem Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt des Kreistages vorgestellt. Dies geschah 

im Hinblick auf ein bereits für Ende 2009 drohendes Auslaufen der Landesverordnung. 

Als die Gültigkeit der Landesverordnung dann noch einmal verlängert wurde, hat der 

Ausschuss seine Befassung ausgesetzt. 

 

Wir plädieren mit unserem Antrag für eine unverzügliche Behandlung des im Umweltamt 

vorliegenden Entwurfes entsprechend der zur Erarbeitung einer solchen 

Rechtsverordnung vorgesehenen Auslegungs- und Abwägungsvorgaben. 






